
 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar: 
 
1. Umweltbericht als Bestandteil der Begründung 
 
Bestandsaufnahme 
 
Der Vorhabenstandort befindet sich in Dalmsdorf in der Gemeinde Kratzeburg, die im National-
park Müritz liegt. Das Plangebiet stellt sich als Grünfläche am nordwestlichen Ortsrand von 
Dalmsdorf dar. Es wird geprägt von Acker und Gehölzjungwuchs und ist umgeben von weite-
rem Acker, einem gesetzlich geschützten Gehölzbiotop, einem Parkplatz sowie einem Gewer-
bebetrieb (Glasmanufaktur mit Café und Ferienwohnungen), dem Friedhof und Wohnbebauung. 
Ein Teil des Gebietes wird sporadisch als Pferdeweide genutzt. Die Erschließung des Gebietes 
wird durch eine noch auszubauende Straße (derzeit unbefestigt) realisiert.  
Umgeben wird die Ortslage Dalmsdorf vom Müritz-Nationalpark mit hoher Naherholungs- und 
touristischer Funktion.  
 
Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit/Erholungsfunktion: 
 
Temporäre, schädliche und störende Wirkungen des Vorhabens sind lediglich während der 
Bauphase zu erwarten.  
Durch Schall und Schattenwurf der geplanten Bebauung werden durch die Festsetzungen des 
Allgemeinen Wohngebietes keine erheblichen Wirkungen auf den Bestand oder zukünftige Nut-
zer prognostiziert. Erhebliche Wirkungen durch den Bestand sind auf die geplante Wohnnut-
zung ebenfalls nicht zu erwarten.  
Die zur Naherholung nutzbare Fläche wird bei Realisierung der Planung nicht verkleinert, nega-
tive Wirkungen auf die Funktionen des Müritz-Nationalparks werden ausgeschlossen.  
 
Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt 
 
Das neue Wohngebiet erfordert eine zusätzliche Versiegelung, wobei Biotoptypen allgemeiner 
Bedeutung zerstört werden. Gesetzlich geschützte Biotope sind nicht betroffen. Die Kompensa-
tion erfolgt über die Pflanzung von Bäumen sowie über die Nutzung eines Ökokontos.  
Bei dem Eingriff können außerdem streng geschützte Arten von Tötung, Störung und Lebens-
raumverlust betroffen sein. Für Brutvögel und Reptilien wurden daher wirksame Vermeidungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Des Weiteren wir auf die Nutzung insekten- und fleder-
mausfreundlicher Außen-Beleuchtung hingewiesen. 
 
Natura 2000-Gebiete 
Auswirkungen auf internationale Schutzgebiete (GGB DE 2543-301 "Seen, Moore und Wälder 
des Müritz Gebietes" – Abstand ca. 125 m, VSG DE 2642-401 "Müritz-Seenland und Neustrelit-
zer Kleinseenplatte" – Abstand ca. 130 m) wurden geprüft, erhebliche negative Auswirkungen 
auf die Ziele und Zwecke der Natura 2000-Gebiete konnten ausgeschlossen werden. 
 
Müritz-Nationalpark 
Landschaftsschutzgebiet Havelquellseen Kratzeburg 
Der Bebauungsplan „Erweiterung B-Plan Nr. 01/2014 Dalmsdorf West“ der Gemeinde Kratze-
burg ist aufgrund seiner Lage außerhalb des Landschaftsschutzgebietes und des Nationalparks 
sowie seiner Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet nicht geeignet, den Zielen und Zwecken 
der Schutzgebiete zuwiderzulaufen.  
 
Schutzgut Fläche und Boden 
 
Durch die Planung muss zusätzliche Fläche versiegelt werden, versiegelter Boden verliert je 
nach Versiegelungsgrad vollständig seine biologische Funktionsfähigkeit. Es handelt sich nicht 
um wertvollen, seltenen Boden oder große unzerschnittene und schutzwürdige Flächen. Die 
Versiegelung insgesamt wird auf das notwendigste Maß reduziert, wasserdurchlässige Teilver-
siegelung, wo möglich, festgesetzt. Der Eingriff in die Schutzgüter Fläche und Boden wird kom-
pensiert.  



 
Schutzgut Wasser 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Grundwasser befin-
det sich in einem Abstand zur Oberfläche unter 2 bis 5 m. Trinkwasserschutzzonen sind nicht 
betroffen. Anfallendes Niederschlagswasser wird auf den Grundstücken zur Versickerung ge-
bracht.  
 
Schutzgut Klima und Luft 
 
Das Vorhaben ist durch seine Merkmale nicht geeignet, das Mikroklima zu beeinflussen. 
Zur Kompensation/Vermeidung der global relevanten Treibhausgasemissionen, die durch Ener-
gieversorgung/Heizen/Individualverkehr u.ä. durch die neue Bebauung entstehen werden, sind 
reduzierende bzw. ausgleichende Festsetzungen getroffen worden.  
 
Schutzgut Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter 
 
Das Landschaftsbild im Raum des Vorhabens ist durch anthropogene Nutzung, Siedlungen und 
Landwirtschaft geprägt. Bedeutende Kultur- und Sachgüter sind im Untersuchungsraum nicht 
vorhanden.  
Das Vorhaben ist durch seine Ausprägung nicht geeignet, erhebliche negative Auswirkungen 
auf Landschaft und weitere Kultur- oder Sachgüter hervorzurufen. Darüber hinaus ist eine Ein-
grünung des Wohngebiets festgesetzt, wodurch eine Einbindung in die Landschaft und der 
Schutz des Ortsbildes gewährleistet wird.  
 
 
2. Fachgutachten, die dem Umweltbericht zugrunde liegen 
 
Artenschutzfachlicher Beitrag (AFB) 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens bei Realisierung auf die streng geschützten, relevanten Arten 
wurden im AFB untersucht. Negative Auswirkungen konnten für die Gruppen Brutvögel, und 
Reptilien (Zauneidechse) im Rahmen einer Potenzial-Analyse nicht ausgeschlossen werden. 
Daher wurden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erarbeitet. Dazu gehören Bauzeiten-
regelungen, Schutzzäune und Ersatzquartiere sowie eine ökologische Baubegleitung.  
 
Natura 2000-Gebiet Verträglichkeitsvorprüfungen  
GGB DE 2543-301 "Seen, Moore und Wälder des Müritz Gebietes" 
Vogelschutzgebiet 2642-401 "Müritz-Seenland und Neustrelitzer Kleinseenplatte" 
 
Das europäische Vogelschutzgebiet "Müritz-Seenland und Neustrelitzer Kleinseenplatte" und 
das Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung „Seen, Moore und Wälder des Müritz-Gebietes“ lie-
gen etwa deckungsgleich in einem Abstand zwischen 125 bzw. 130 m zum Vorhabengebiet und 
unterlagen somit der Pflicht zur Prüfung auf Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Plänen.  
Eine direkte anlagenbedingte Inanspruchnahme von Flächen der Natura 2000-Gebiete ist nicht 
gegeben.  
Erhebliche Auswirkungen des Vorhabens auf Arten mit besonderen Schutz- und Maßnahmen-
erfordernissen sowie auf die Erhaltungsziele der europäischen Schutzgebiete konnten nicht 
herausgestellt werden. Somit sind Auswirkungen, die sich erheblich auswirken können, ausge-
schlossen. 
 


